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7 6 1 . Bundesgesetz: Preistransparenzgesetz
(NR: GP XVIII RV 668 AB 787 S. 88. BR: AB 4370 S. 561.)
[EWR/Anh. IV: 376 L 0491, EWR/Anh. XXI: 390 L 0377, EWR/Anh. II:
389 L 0105, EWR/Anh. XIX: 379 L 0581 und 388 L 0314]

762 . Bundesgesetz: Änderung des 2. Verstaatlichungsgesetzes
(NR: GP XVIII RV 675 AB 796 S. 88. BR: AB 4371 S. 561.)
[EWR/Anh. IV: 390 L 0547]

761 . Bundesgesetz über die Transparenz von
Preisen für Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gas,
Strom und Arzneimittel sowie der Preisaus-
zeichnungsvorschriften (Preistransparenzge-

setz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung
von Vorschriften, wie sie im Artikel II dieses
Bundesgesetzes enthalten sind, sind auch in den
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar
von Bundesbehörden versehen werden.

(2) Dieser Artikel tritt mit 15. Dezember 1992 in
Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die
Bundesregierung, betraut.

Artikel II

Transparenz von Preisen für Erdöl und
Mineralölerzeugnisse

§ 1. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat der EFTA-Überwachungsbe-
hörde und dem Ständigen Ausschuß der EFTA-
Staaten über die Preise für Erdöl (Rohöl) und
Mineralölerzeugnisse sowie über die im Zusammen-
hang damit mitzuteilenden sonstigen Angaben alle
Mitteilungen zu machen, zu denen die Republik
Österreich auf Grund des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
verpflichtet ist. Die nähere Regelung dieser
Mitteilungspflicht, insbesondere hinsichtlich der
dabei einzuhaltenden Fristen, der erfaßten Pro-
dukte, Preise und Erlöse, hat durch Verordnung des
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten zu erfolgen.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat Unternehmen der Mineralöl-
wirtschaft durch Verordnung zu verpflichten, dem
Fachverband der Erdölindustrie jene Daten zu
melden, die zur Erfüllung der Verpflichtungen
gemäß Abs. 1 erforderlich sind. In der Verordnung
sind insbesondere auch der Inhalt und die Form der
Meldungen sowie der Zeitpunkt, zu dem sie zu
erfolgen haben, zu bestimmen.

(3) Der Fachverband der Erdölindustrie hat die
von den Unternehmen gemeldeten Daten auf seine
Kosten, unter Aufsicht eines vom Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten namhaft ge-
machten Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters,
entsprechend dem Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) aufzu-
bereiten und in dieser Fassung dem Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten zu über-
mitteln.

Transparenz von Gas- und Strompreisen

§ 2. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat dem Statistischen Amt der
Europäischen Gemeinschaften (SAEG) über die
Gas- und Strompreise der Gas- und Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen der industriellen Endver-
braucher sowie über die im Zusammenhang damit
mitzuteilenden sonstigen Angaben alle Mitteilungen
zu machen, zu denen die Republik Österreich auf
Grund des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) verpflichtet
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ist. Die nähere Regelung dieser Mitteilungspflicht,
insbesondere hinsichtlich der dabei einzuhaltenden
Fristen, der erfaßten Produkte, Geschäftsbedingun-
gen, Preissysteme, Verbraucherstrukturen und
Abgabemengen, hat durch Verordnung des Bundes-
ministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zu
erfolgen. Der letzte Satz gilt nicht für die Mitteilung
gemäß Anhang XXI Z 26 lit. d des EWR-Abkom-
mens.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat Gas- und Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen durch Verordnung zu verpflich-
ten, dem Fachverband der Gas- und Wärmeversor-
gungsunternehmungen beziehungsweise dem Ver-
band der Elektrizitätswerke Österreichs jene Daten
zu melden, die zur Erfüllung der Verpflichtungen
gemäß Abs. 1 erforderlich sind. In der Verordnung
sind insbesondere auch der Inhalt und die Form der
Meldungen sowie der Zeitpunkt, zu dem sie zu
erfolgen haben, zu bestimmen.

(3) § 1 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der
Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den

menschlichen Gebrauch

§ 3. (1) Anträge auf Preiserhöhung für Arzneimit-
tel für den menschlichen Gebrauch, die auf Grund
des Preisgesetzes 1992, BGBl. Nr. 145, von
Inhabern einer Genehmigung für das Inverkehrbrin-
gen von Arzneimitteln gestellt werden, sind zu
begründen, wobei insbesondere Einzelheiten über
jene Ereignisse anzuführen sind, die nach der
letzten Preisbestimmung für das Arzneimittel
eingetreten sind und nach Ansicht des Antragstellers
die beantragte Preiserhöhung rechtfertigen. Ist der
Antrag für eine Entscheidung ausreichend begrün-
det, so hat die Behörde über den Antrag innerhalb
von neunzig Tagen ab seinem Einlangen einen
Bescheid zu erlassen. Anderenfalls hat sie dem
Antragsteller unverzüglich mitzuteilen, welche
zusätzlichen Einzelangaben erforderlich sind, und
innerhalb von neunzig Tagen nach Erhalt dieser
zusätzlichen Einzelangaben einen Bescheid zu
erlassen.

(2) Ist während der im Abs. 1 genannten Fristen
für die Entscheidung über einen Antrag bei der
Behörde, wenn auch nur kurze Zeit, eine wesentlich
höhere Anzahl von Preiserhöhungsanträgen anhän-
gig als dies für gewöhnlich der Fall ist, so verlängern
sich die im Abs. 1 genannten Fristen für die
Entscheidung über diesen Antrag um sechzig Tage.
Die Verlängerung ist dem Antragsteller vor Ablauf
der Frist mitzuteilen.

(3) Ergeht innerhalb der im Abs. 1 und 2
genannten Fristen keine Entscheidung, so ist der
Antragsteller berechtigt, die beantragte Preiserhö-
hung vorzunehmen.

(4) Die Behörde hat wenigstens einmal jährlich in
der „Mitteilung der Österreichischen Sanitätsver-
waltung" eine Liste der Arzneimittel für den
menschlichen Gebrauch, für die während des
Berichtszeitraums die Preise von der Behörde
erhöht wurden, zusammen mit den neuen Preisen,
die für die betreffenden Arzneimittel verlangt
werden können, bekanntzumachen.

§ 4. (1) Behörde im Sinne des § 3 ist der
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu-
mentenschutz.

(2) Soweit § 3 für die Bestimmung von Preisen für
Arzneimittel auf Grund von Anträgen nach dem
Preisgesetz 1992 nicht eine abweichende Regelung
trifft, gelten hiefür das Preisgesetz 1992 und das
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991,
BGBl. Nr. 51.

§ 5. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat der EFTA-Überwachungsbe-
hörde und dem Ständigen Ausschuß der EFTA-
Staaten über die Preise für Arzneimittel und über
die Rechtsvorschriften betreffend Preisfestsetzung
für Arzneimittel für den menschlichen Gebrauch
alle Mitteilungen zu machen, zu denen die Republik
Österreich auf Grund des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
verpflichtet ist.

(2) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport
und Konsumentenschutz hat dem Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten alle für die
Erfüllung der Mitteilungspflicht gemäß Abs. 1
erforderlichen Informationen und Unterlagen
rechtzeitig zu übermitteln.

Transparenz der Preisauszeichnungsvorschriften

§ 6. Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat der EFTA-Überwachungsbe-
hörde und dem Ständigen Ausschuß der EFTA-
Staaten die auf dem Gebiet der Preisauszeichnung
für Sachgüter und Leistungen erlassenen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften mitzuteilen, zu deren
Mitteilung die Republik Österreich auf Grund des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen) verpflichtet ist.

Aufzeichnungen der Unternehmen

§ 7. (1) Unternehmen haben über die Daten, die
sie auf Grund einer Verordnung nach diesem
Bundesgesetz zu melden haben, übersichtliche und
leicht überprüfbare Aufzeichnungen zu führen und
gehörig legitimierten Organen der mit der Vollzie-
hung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden
während der Geschäftszeit die Einsichtnahme in
diese Aufzeichnungen zu gewähren. Die Aufzeich-
nungen müssen vollständig sein und der Wahrheit
entsprechen. Der Bundesminister für wirtschaftliche
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Angelegenheiten kann Inhalt und Form dieser
Aufzeichnungen durch Verordnung näher regeln,
soweit dies zur Durchführung dieses Bundesgeset-
zes erforderlich ist.

(2) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen
der Republik Österreich auf Grund des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) erforderlich ist, sind die Unternehmen zur
Auskunft an die mit der Vollziehung dieses
Bundesgesetzes betrauten Behörden verpflichtet.

Verbot der Verwendung der Daten für andere
Zwecke

§ 8. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zu
meldenden und zu übermittelnden Daten dürfen für
andere Zwecke als die Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes nur mit Zustimmung der betroffenen
Unternehmen verwendet werden.

(2) Die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen
(§ 7 Abs. 1) darf nur für Zwecke gemäß diesem
Bundesgesetz erfolgen. Die dabei gewonnenen
Daten und sonstigen Kenntnisse dürfen nur im
Rahmen der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
verwendet werden.

Automationsunterstützter Datenverkehr

§ 9. Daten, die auf Grund dieses Bundesgesetzes
einer zwischenstaatlichen Organisation mitzuteilen
oder auf Grund einer nach diesem Bundesgesetz
erlassenen Verordnung zu melden sind, dürfen,
soweit dies zur Durchführung dieses Bundesgeset-
zes und der auf seiner Grundlage erlassenen
Verordnungen erforderlich ist, automationsunter-
stützt ermittelt, verarbeitet und übermittelt werden.

Strafbestimmungen

§ 10. Wer
1. einer auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2

oder des § 7 Abs. 1 erlassenen Verordnung,
2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 über die

Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen und
zur Gewährung der Einsichtnahme in diese
oder

3. der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte
fallenden strafbaren Handlung erfüllt, eine Verwal-
tungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 30 000
Schilling, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis
zu 100 000 Schilling zu bestrafen.

Schlußbestimmungen

§ 11. Soweit in diesem Bundesgesetz auf das
Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen) und auf Bestimmungen

anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese
Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden.

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich
1. des § 2, des § 7 Abs. 2 und des § 10 Z 3 mit

15. Dezember 1992 und
2. der übrigen Bestimmungen gleichzeitig mit

dem Inkrafttreten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) *) in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes können bereits von dem seiner Kundmachung
folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verord-
nungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 Z 2
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich der §§ 3, 4 und 5 Abs. 2 der
Bundesminister für Gesundheit, Sport und
Konsumentenschutz und

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten.

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky

7 6 2 . Bundesgesetz, mit dem das 2. Verstaatli-
chungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung
von Vorschriften, wie sie im Artikel II dieses
Bundesgesetzes enthalten sind, sind auch in den
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
etwas anderes vorsieht.

(2) Dieser Artikel tritt gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) in
Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die
Bundesregierung betraut.
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Artikel II

Das 2. Verstaatlichungsgesetz, BGBl. Nr. 81/
1947, in der Fassung der Kundmachung BGBl.
Nr. 216/1948, der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 67/1962, BGBl. Nr. 43/1964 und BGBl.
Nr. 441/1972 und des Bundesverfassungsgesetzes
BGBl. Nr. 321/1987 wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 11 und 12 lauten:

„§ 11. Die im Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), Anhang IV,
Anlage 1, Rubrik Österreich, genannten Gesell-
schaften sind verpflichtet, den durch Verordnung
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen-
heiten festgelegten Bestimmungen zur Umsetzung
der Richtlinie des Rates vom 29. Oktober 1990 über
den Transit von Elektrizitätslieferungen über große
Netze (90/547/EWG; ABl. Nr. L 313 vom
13. November 1990, S 30; Elektrizitätstransitrichtli-
nie) nach Maßgabe der im Anhang IV Z 8 des
EWR-Abkommens normierten Anpassungen zu
entsprechen. Die Verordnung hat insbesondere zu
enthalten:

a) Die Verpflichtung, dem nach Anhang IV Z 8
des EWR-Abkommens zuständigen Organ
und dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten jeden Antrag auf Elektrizi-
tätstransit, dem ein Elektrizitätsliefervertrag
mit einer Mindestdauer von einem Jahr
zugrunde liegt, mitzuteilen.

b) Die Verpflichtung zur Aufnahme von Ver-
handlungen über die Bedingungen des bean-
tragten Elektrizitätstransits.

c) Regelungen über die Ausgestaltung der
Bedingungen für den beantragten Elektrizi-
tätstransit.

d) Die Verpflichtung, das nach Anhang IV Z 8
des EWR-Abkommens zuständige Organ und
den Bundesminister für wirtschaftliche Ange-
legenheiten über den Abschluß eines Elektri-
zitätstransitvertrages zu unterrichten.

e) Die Verpflichtung, dem nach dem Anhang IV
Z 8 des EWR-Abkommens zuständigen Or-
gan und dem Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten die Gründe mitzuteilen,

sofern die Verhandlungen über den Abschluß
eines Elektrizitätstransitvertrages innerhalb
von zwölf Monaten nach Mitteilung des
Antrages gemäß lit. a nicht zum Abschluß
dieses Vertrages geführt haben.

f) Die Verpflichtung, an den von dem nach
Anhang IV Z 8 des EWR-Abkommens zu-
ständigen Organ eingeleiteten Schlichtungs-
verfahren mitzuwirken und insbesondere
ihren bei den Verhandlungen über den
Abschluß eines Elektrizitätstransitvertrages
eingenommenen Standpunkt vor der von dem
nach Anhang IV Z 8 des EWR-Abkommens
zuständigen Organ eingesetzten Schlich-
tungsstelle zu vertreten.

Strafbestimmungen

§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht
und ist mit Geldstrafe bis zu 200 000 S zu bestrafen,
wer vorsätzlich dem § 11 und der auf Grund dieser
Bestimmung erlassenen Verordnung nicht ent-
spricht.

(2) Mit Geldstrafe bis zu 100 000 S ist zu
bestrafen, wer die im Abs. 1 genannte Verwaltungs-
übertretung fahrlässig begeht."

2. Dem § 14 wird folgender Satz angefügt:

„Mit der Vollziehung der §§ 11 und 12 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 762/1992 ist
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten betraut."

3. Nach § 14 wird folgender § 15 angefügt:

„§ 15. Die §§ 11, 12 und 14 letzter Satz in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 762/1992
treten gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen) *) in Kraft."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil
Vranitzky


